
 
 

Grundschule im Hollerbusch Astheim 
Berliner Straße 5, 65468 Trebur-Astheim, Tel. 06147/203 640 

E-Mail: GSAstheim@gs-im-hollerbusch.itis-gg.de 
 

SCHULANMELDUNG – Schuljahr 20__/20__ 
 

Zu den folgenden Angaben sind die Eltern nach § 83 Abs. 1 u. 3 des Hess. Schulgesetzes verpflichtet.  
Bitte in Druckschrift und gut leserlich ausfüllen. 

SCHÜLERIN / SCHÜLER: 

Name:   
 

Vorname:    
 

Geburtsdatum:  Geburtsland:  
 

Geschlecht:         w     m     d  Geburtsort:  
 

Staatsangehörigkeit: 
 deutsch 
 sonstige: _____________________ 
 

Familiensprache 1: ___________________ 
                              
Familiensprache 2: ___________________ 

Anschrift: 
                   _________________________________________________________ 
                   

                   _________________________________________________________ 
 

Telefon:    ________________________ 
 

Bei im Ausland geborenen Kindern: In Deutschland seit ____________________ 
 

Herkunftsland:  _____________________________________________________ 
 

ELTERN: 

Mutter Vater 

Sorgeberechtigt:         ja      nein Sorgeberechtigt:         ja      nein 

Name: Name: 
 

Vorname: 
 

Vorname: 

Anschrift: (sofern abweichend von oben) 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 

Anschrift: (sofern abweichend von oben) 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 

Telefon: 
 

Telefon: 
 

E-Mail: 
 

E-Mail: 
 

 

Bei Alleinerziehenden: 
Haben Sie das alleinige Sorgerecht?      ja      nein 
 

• Bitte bringen Sie bei der Schulanmeldung den Gerichtsbeschluss über das 
alleinige Sorgerecht zur Einsichtnahme mit. 
 

Gerichtsurteil vom: _____________ Einsicht erhalten am: _______________________________      
                                                                                                        Datum, Unterschrift Aufnehmende/r 
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SONSTIGES: 

Herkunftssprachlicher Unterricht: 
 

Besteht Interesse am herkunftssprachlichen Unterricht: ja     nein   
 

Sprache:      _________________________________ 
 

(Hinweis: Dieser Unterricht kann auch am Nachmittag sowie an einer anderen Schule stattfinden. Die Anmeldung  
erfolgt gesondert in den ersten Schulwochen und ist für ein Schuljahr verbindlich.) 
 

Religionszugehörigkeit: (zur Planung der angebotenen Religionsunterrichte) 
 

Mein Kind gehört folgenderKirche/Religionsgemeinschaft an, für deren Bekenntnis in Hessen 
Religion als ordentliches Unterrichtsfach eingerichtet ist: 
 (bitte ankreuzen) 
 

 evangelisch 
 alt-katholisch 
 Ahmadiyya Muslim Jamaat 
 syrisch-orthodox 
 mennonitisch 
 Humanistische Gemeinschaft Hessen 
 unitarisch 
 

Teilnahme am Religionsunterricht gewünscht: 
ja      ev.      kath.      
nein    

 

 katholisch 
 alevitisch 
 DITIB Hessen (sunnitisch) 
 orthodox 
 jüdisch  
 adventistisch 
 Sonstige / Keine 
 
 
 

 

Hinweis: Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, sind verpflichtet, am Ethikunterricht teilzunehmen. Ein Wechsel 
oder eine Abmeldung bedarf einer schriftlichen Erklärung der Erziehungsberechtigten und kann nur zum Ende des Schulhalbjahres erfolgen.) 
 

Ganztagsbetreuung: 
 

Besteht Bedarf an einem Betreuungsplatz?    ja      nein   
(Hinweis im Bedarfsfall: Die Anfrage zur Aufnahme in die Ganztagsschule erfolgt über einen gesonderten Antrag.  
Diesen erhalten Sie auf Nachfrage im Sekretariat.) 

 
 

WEITERE ANGABEN (gem. § 7 Abs. 2 des Hess. Datenschutzgesetzes) 

Kindergartenbesuch:    
  

 ja            von __________________ bis __________________ 
          (Monat/ Jahr)          (Monat/ Jahr) 

 nein 
 

Name des Kindergartens:   ______________________________________________ 
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die Schule im Bedarfsfall Auskünfte beim Kindergarten, 
Gesundheitsamt und anderen vorschulischen oder außerschulischen Einrichtungen einholen kann. 
Hinweis: Bitte bei Nichteinverständnis streichen. 
 

Anzahl der Geschwister:  ______ 
 
Weitere Informationen: 
Informationen, die die Schule beachten sollte (z.B. gesundheitliche Beeinträchtigungen, 
körperliche Behinderungen, Teilnahme an vorschulischen Maßnahmen, wie Logopädie, 
Ergotherapie oder andere Förderungen): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Falls vorhanden, vorliegende Berichte bitte beifügen. 
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Krankenversicherung: _________________________________________________ 
 

Masernimpfung erhalten:    ja     _______________ ______________     
     (Datum 1. Impfung)        (Datum 2. Impfung) 
 

Einsicht erhalten: ______________________________________ 

    (Datum/Unterschrift Aufnehmende/r) 
 

    nein  
 

Das Masernschutzgesetz (gültig seit 01.03.2020) sieht vor, dass alle Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr beim Eintritt in den 
Kindergarten, die Kindertagespflege oder in die Schule die von der Ständigen Impfkommission empfohlenen 
Masernschutzimpfung vorweisen. 

 
Entbindung von der Schweigepflicht (gem. § 203 StGB) 
Durch die Schweigepflichtentbindung ermöglichen Sie den Austausch und die Zusammenarbeit 
innerhalb des Schulteams/Schulleitung, Klassenlehrkraft, Schulsozialarbeit und der Schule 
zugeordneten Lehrkraft des Beratungs- und Förderzentrums zum Wohle Ihres Kindes. Alle 
Einwilligungen sind freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem eventuellen späteren Widerruf der 
Einwilligung entstehen Ihnen keine Nachteile. Die Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit 
schriftlich widerrufen werden. 
Hinweis: Bitte bei Nichteinverständnis streichen. 

 
Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt. Ich verpflichte mich / Wir verpflichten uns, alle für 
die Schule relevanten Änderungen umgehend mitzuteilen. 
 
Trebur-Astheim, den _____________________ 
 
 
__________________________________ ______________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtige/r   Unterschrift Erziehungsberechtige/r 
 
Hinweis: 
Mit dem erstmaligen Besuch einer hessischen Schule wird für jede Schülerin bzw. für jeden Schüler eine Schülerakte angelegt. In dieser Akte 
werden zunächst die auf dem Stammblatt ausgedruckten Daten erfasst und nach und nach im Fortgang der Schullaufbahn um weitere Daten zu den 
besuchten Unterrichtsveranstaltungen, den Leistungen und den erreichten Abschlüssen ergänzt. Die Datenhaltung geschieht sowohl in 
elektronischer Form in der Lehrer- und Schülerdatenbank (LUSD) wie auch in Form einer ergänzenden Schülerakte in Papierform. Bei einem 
Schulwechsel werden die Schülerakte und die Zugriffsberechtigung auf die Daten auf die aufnehmende Schule übertragen.  Die Grundlage für die 
Datenerhebung und weitere Datenverarbeitung wird im § 83 des Hessischen Schulgesetzes und in der Verordnung über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten in Schulen und statistische Erhebungen an Schulen gelegt. In dieser Verordnung finden Sie auch einen Überblick darüber, 
welche Daten grundsätzlich in der Schule gehalten werden dürfen und wie lange sie aufbewahrt werden müssen. Sie haben das Anrecht, nach 
Anmeldung die Daten bzw. die Schülerakte einzusehen. In solchen Fällen beantragen Sie dies bitte bei der Schulleitung.  


